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Die politische Reaktion in Deutschland

zu veranlassen, die Behörden der Hansestädte vor einer Verletzung der
Gleichberechtigung der dortigen Juden dringend zu warnen. In den
Ermahnungen wurde darauf hingewiesen, daß der Kongreß im Inter¬
esse der deutschen Volkswirtschaft und im Hinblick auf den „Ein¬
fluß, den die jüdischen Häuser auf das Kreditwesen und den Handel
der einzelnen deutschen Staaten geltend machen“, die Absicht habe,
den Juden das gleiche Recht ausdrücklich zuzusichern (Januar—Fe¬
bruar i 8 i 5). Bei all ihrer Tatkraft waren indessen die jüdischen
Sachwalter der Geschäftigkeit der christlichen Delegierten der freien
Städte, die ihre Agitation unmittelbar in den Sitzungen des Kongresses
treiben und sich hierbei auf den Beistand der Vertreter anderer an
der Wiederherstellung der jüdischen Rechtlosigkeit interessierter Staa¬
ten (Sachsens, Bayerns, Württembergs) stützen konnten, nicht ge¬
wachsen.

Auf die Tagesordnung des Kongresses kam die jüdische Frage im
Frühjahr i8i5, und zwar im Zusammenhang mit den Verhandlun¬
gen über die Gründung eines deutschen Staatenbundes unter Führung
Österreichs und Preußens. Nach langwierigen Debatten, an denen
unter anderen der Miturheber der Verfassung des Deutschen Bundes,
Wilhelm von Humboldt , regsten Anteil nahm, wurde die folgende
Kompromißentschließung in Vorschlag gebracht (17. Mai): „Den Be-
kennem des jüdischen Glaubens werden, insofern sie sich der Lei¬
stung aller Bürgerpflichten unterziehen, die denselben entsprechenden
Bürgerrechte eingeräumt, und wo dieser Reform Landesverfassungen
entgegenstehen, erklären die Mitglieder des Bundes, diese Hindernisse
soviel als möglich hinwegräumen zu wollen“. Für diese Fassung spra¬
chen sich sowohl die Vertreter Preußens als die Österreichs aus. Sie
fand seltsamerweise nicht nur die Zustimmung des liberalen Harden¬
berg, sondern auch die des reaktionär gesinnten Metternich, der an
dem „Hinwegräumen“ der Hindernisse, die der Gleichberechtigung
der österreichischen Juden im Wege standen, nicht das geringste In¬
teresse hatte. Diese befremdliche Tatsache wird auf gesellschaftliche
Einflüsse und namentlich auf die engen Beziehungen zurückgeführt,
die Metternich mit den jüdischen Bankhäusern von Berlin und Wien
verbanden. Allein gegen die, wenn auch nur verklausuliert, zur Einfüh¬
rung der Gleichberechtigung verpflichtende Bestimmung lehnten sich
die Bevollmächtigten Bayerns, Sachsens und mancher anderen deut¬
schen Staaten auf. Man sah sich genötigt, ihnen Zugeständnisse zu
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